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Kapitel 1

Einleitung

A. Problemaufriss

„Justice delayed is justice denied“1

Diese Grundwahrheit bildet den Ausgangspunkt der nachfolgenden Untersu
chung. Denn lediglich dort, wo die ersehnte gerichtliche Entscheidung rechtzeitig 
ergeht, d. h. dem Fall nach angemessen schnell ist, genügt das Gericht den nationa
len Anforderungen der Garantie des effektiven Rechtsschutzes (Art. 19 Abs. 4 GG), 
des Rechtsstaatsprinzips (Art. 20 Abs. 3 GG) und des allgemeinen Justizgewähr
leistungsanspruches (Art. 2 Abs. 1 i. V. m. Art. 20 Abs. 3 GG)2 sowie den Konven
tionsrechten auf ein faires Verfahren (Art. 6 Abs. 1 EMRK)3 und in unionsrecht
lich determinierten Sachverhalten dem Recht aus Art. 47 Abs. 2 GRCh4. Diese 
Grundsätze gelten freilich nicht nur vor den Fachgerichten, sondern nach nationaler 
Dogmatik und der Judikatur des Europäischen Gerichtshofs für Menschenrechte 
(EGMR)5 ebenso vor dem Bundesverfassungsgericht (BVerfG)6.7

 1 Diese Aussage wird dem viermaligen britischen Premierminister William Ewart Glad
stone (1809–1898) zugeschrieben (zitiert nach Terhechte, DVBl. 2007, 1134 [1135]). Bereits 
dem römischen Recht war die Maxime „iustitiae dilatio est quaedam negatio“ bekannt, wonach 
die Verzögerung der Rechtsgewährung ihrer Verweigerung gleichkommt. Im frankophonen 
Sprachraum spricht man von „justice rétive, justice fautive“. Hingegen ist in den deutschspra
chigen Ländern ein vergleichbares Sprichwort unbekannt. S. zu den Aussprüchen Terhechte, 
DVBl. 2007, 1134 (1135) sowie Steger, Überlange Verfahrensdauer bei öffentlichrechtlichen 
Streitigkeiten vor deutschen und europäischen Gerichten, 21 f.
 2 Das Prozessgrundrecht auf einen effektiven Rechtsschutz in angemessener Zeit fußt 
nach h. M. für die Verwaltungsgerichtsbarkeit in Art. 19 Abs. 4 GG und für die Straf und 
Zivilgerichtsbarkeit im allgemeinen Justizgewährleistungsanspruch aus Art. 2 Abs. 1 i. V. m. 
Art. 20 Abs. 3 GG bzw. objektivrechtlich im Rechtsstaatsprinzip (s. Grabenwarter / Pabel, in: 
Dörr / Grote / Marauhn, EMRK / GG, Kap. 14, Rn. 116; Uhle, in: HGR V, § 129, Rn. 53, 64 mit 
umfassenden Nachweisen). S. dazu Kap. 3.
 3 S. zu Art. 6 EMRK Grabenwarter / Pabel, in: Dörr / Grote / Marauhn, EMRK / GG, Kap. 14, 
Rn. 113.
 4 Gemäß Art. 51 Abs. 1 S. 1 GRCh gilt die Charta für die Mitgliedstaaten, d. h. auch in mit
gliedstaatlichen Gerichtsverfahren, ausschließlich bei der Durchführung des Unionsrechts, 
Jarass, GRCh, Art. 47, Rn. 4, s. auch EuGH, Urteil v. 07. 06. 2012, Rs. C27/11  – Vinkov, 
Rn. 55–57.
 5 Im Folgenden EGMR.
 6 Im Folgenden BVerfG.
 7 Für die grundgesetzlichen Gewährleistungen ergibt sich dies grundsätzlich aus der Bin
dung an Recht und Gesetz gemäß Art. 1 Abs. 3, 20 Abs. 3 GG (vgl. zur Bindung an Art. 19 
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Im nationalen Raum sichert das BVerfG mit den ihm zur Verfügung stehenden 
prozessualen Mitteln gegenüber den Fachgerichten die Einhaltung des Grund
rechtes auf eine angemessene Verfahrensdauer.8 Demgegenüber wacht über das 
Karlsruher Gericht bekanntermaßen keine weitere deutsche Instanz, weshalb die 
Problematik der Verfahrensdauer vor dem BVerfG nach Straßburg zum EGMR 
getragen wurde. So verurteilte der EGMR bereits seit den 1980er Jahren die Bun
desrepublik Deutschland regelmäßig wegen Verletzungen von Art. 6 Abs. 1 EMRK 
durch das Verfassungsgericht.9

Diese wiederholten Verurteilungen mündeten letztlich in einem sog. Pilot
urteil10, in dem der hiesigen Gerichtsbarkeit in toto ein systemisches Problem mit 
überlangen Verfahrensdauern11 attestiert wurde.12 Der Gerichtshof forderte die 
Bundesrepublik nicht nur dazu auf, diese konventionswidrige Praxis zu beenden, 
sondern darüber hinaus binnen eines Jahres eine konventionskonforme wirksame 
Beschwerdemöglichkeit i. S. v. Art. 13 EMRK zu implementieren, die für die Be
troffenen Abhilfe verschaffen soll.13 

In Umsetzung dieser Vorgaben schuf der Gesetzgeber für die Fachgerichtsbar
keit (§§ 198 ff. GVG) und für die Verfassungsgerichtsbarkeit (§§ 97a ff. BVerfGG) 
die Instrumente der Verzögerungsrüge und Entschädigungsklage (§ 198 Abs. 3, 5 

Abs. 4 GG, Art. 2 Abs. 1 i. V. m. Art. 20 Abs. 3 GG auch BVerfG [Beschwerdekammer] NJW 
2015, 3361, Rn. 29). Nach Feststellungen des EGMR bindet Art. 6 EMRK nicht nur die Fach
gerichtsbarkeit, sondern auch die Verfassungsgerichtsbarkeit (EGMR, Süßmann v. Germany, 
Urteil v. 16. 09. 1996, No. 20024/92, Rn. 34–46; Pammel v. Germany, Urteil v. 01. 07. 1997, 
No. 17820/91, Rn. 46–58 [alle nachfolgend zitierten Entscheidungen des EGMR sind unter 
https://hudoc.echr.coe.int/frei aufrufbar]). Über das Zustimmungsgesetz zur EMRK und dem 
Rechtsstaatsprinzip (Art. 59 Abs. 2 i. V. m. Art. 20 Abs. 3 GG) sowie der Völkerrechtsfreund
lichkeit des Grundgesetzes sind alle deutschen Hoheitsträger an die Regelungen der Konven
tion sowie grundsätzlich an die Rechtsprechung des EGMR gebunden, vgl. BVerfGE 111, 307. 
Näheres dazu in Kap. 3.
 8 Z. B. BVerfG NJW 2008, 503; Beschluss v. 09. 10. 2014, – 2 BvR 2874/10, BeckRS 2014, 
59304. Zusammenfassend Schmaltz, in: Becker / Lange (Hrsg.), Linien der Rechtsprechung des 
Bundesverfassungsgerichts, III, 583 (586–595).
 9 Im Zeitraum von 1959 bis 2017 wurde die Bundesrepublik durch den EGMR in mindes
tens 102 Fällen wegen Verletzung von Art. 6 Abs. 1 EMRK aufgrund einer überlangen Ver
fahrensdauer verurteilt (s. ECHR, Overview 1959–2017, 8). Unter diese Zahl fallen sowohl 
Verzögerungen durch die Fachgerichte (vgl. EGMR, Rumpf v. Germany, Urteil v. 02. 09. 2010, 
No. 46344/06, Rn. 64 f. m. w. N.) als auch durch das BVerfG (z. B. EGMR, Pammel v. Germany, 
Urteil v. 01. 07. 1997, No. 17820/91, Rn. 73). Hinzukommen Verletzungen von Art. 13 EMRK, 
da das deutsche Recht keinen wirksamen Rechtsbehelf kannte, der geeignet war, Abhilfe bei 
überlanger Verfahrensdauer zu schaffen (s. EGMR, Sürmeli v. Germany, Urteil v. 08. 06. 2006, 
No. 75529/01, Rn. 115 f.; Herbst v. Germany, Urteil v. 11. 01. 2007, No. 20027/02, Rn. 63–68; 
Rumpf v. Germany, Urteil v. 02. 09. 2010, No. 46344/06, Rn. 51). Näherer in Kap. 2 A. I.
 10 S. zur Begrifflichkeit Kap. 2 A. 12.
 11 In der folgenden Arbeit werden die Formulierungen „überlange“ und „unangemessene 
lange“ Verfahrensdauer synonymhaft verwendet.
 12 EGMR, Rumpf v. Germany, Urteil v. 02. 09. 2010, No. 46344/06, Rn. 64–70.
 13 EGMR, Sürmeli v. Germany, Urteil v. 08. 06. 2006, No. 75529/01, Rn. 137; Rumpf v. 
Germany, Urteil v. 02. 09. 2010, No. 46344/06, Rn. 53–55, 71–73.

https://hudoc.echr.coe.int/
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GVG) bzw. Verzögerungsbeschwerde (§ 97b Abs. 1 S. 1, 2 BVerfGG) zur Geltend
machung eines neuartigen Entschädigungsanspruches zur Kompensation von über
langen Verfahrensdauern (§ 97a BVerfGG; § 198 Abs. 1, 2, 4 GVG).14

Das Problem der unangemessenen Verfahrensdauer scheint somit erledigt zu 
sein. Aus den Rechtsbehelfen ergeben sich allerdings neue Fragen, die es zu klä
ren gilt. Es stellen sich zunächst ganz grundsätzliche Fragen nach der rechtlichen 
Notwendigkeit eines solchen Rechtsbehelfs vor dem BVerfG. Zwar vermag die 
zahlenmäßig größte Verfahrensart, die Verfassungsbeschwerde,15 sicherlich in 
den Anwendungsbereich der eingangs genannten Justizgrundrechte fallen. Ob 
dies aber bei einem Großteil der übrigen Verfahrensarten – man denke an genuin 
staatsrechtliche Verfahren – der Fall ist, erscheint durchaus fraglich. Neben die
sen Fragen zum Anspruch auf eine angemessene Verfahrensdauer als solchen ist 
klärungsbedürftig, ob und wie auf eine Verletzung des Anspruches zu reagieren 
ist, insbesondere wenn sie vom Hüter der Verfassung ausgehen. 

Abseits dieses allgemeinen verfassungs und konventionsrechtlichen Hinter
grundes sind mit Blick auf die §§ 97a ff. BVerfGG weitere Detailfragen zu klären. 
Dies betrifft vor allem die Beteiligung von staatlichen Akteuren am Verfahren der 
Verzögerungsbeschwerde. Offene Probleme bestehen hierbei insbesondere bei der 
Eingrenzung der Beschwerde und Anspruchsberechtigten sowie der Frage der 
Beschwerdebefugnis.

Letztlich steht – anknüpfend an das eingangs genannte Zitat – die Frage im 
Raum, ob die Verzögerungsbeschwerde den Zweck erfüllt, für den sie geschaffen 
wurde: Wurde das Problem der unangemessenen Verfahrensdauer vor dem BVerfG 
gelöst? Konkret: Genügt der Rechtsbehelf in der Theorie und insbesondere in der 
Praxis den konventions und verfassungsrechtlichen Anforderungen an einen ef
fektiven Rechtsschutz zur Wahrung der angemessenen Verfahrensdauer?

B. Ziele und Gang der Untersuchung sowie  
Stand der Wissenschaft

Die Untersuchung verfolgt mehrere Ziele: das Aufzeigen der europäischen und 
nationalen Dimension des Themas durch einen geschichtlichen Überblick (Kap. 2), 
eine dezidierte Darstellung des konventions und verfassungsrechtlichen Hinter
grundes und des Anwendungsbereiches des Anspruches auf eine angemessene 
Verfahrensdauer im Kontext der Verfassungsgerichtsbarkeit (Kap. 3), hierauf auf
bauend eine problemorientierte Auslegung der §§ 97a ff. BVerfGG (Kap. 4) und 

 14 Eingeführt durch das Gesetz über den Rechtsschutz bei überlangen Gerichtsverfahren und  
strafrechtlichen Ermittlungsverfahren, BGBl. 2011 I, 2302. Im Folgenden mit ÜGRG abgekürzt.
 15 Vgl. BVerfG, Jahresstatistik 2018, 1, 6 ff. https://www.bundesverfassungsgericht.de/
SharedDocs/Downloads/DE/Statistik/statistik_2018.pdf?__blob=publicationFile&v=2, zu
letzt geöffnet am 05. 12. 2020.

https://www.bundesverfassungsgericht.de/SharedDocs/Downloads/DE/Statistik/statistik_2018.pdf?__blob=publicationFile&v=2
https://www.bundesverfassungsgericht.de/SharedDocs/Downloads/DE/Statistik/statistik_2018.pdf?__blob=publicationFile&v=2

